
Ab 2010 neue Fristen für Gehölz- und Röhrichtschnitt 
 
Der § 34 des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG), in dem die bisherigen 
Schutzvorschriften für den Gehölzschnitt vom 15. März bis 30. September festgelegt 
waren, wird mit Inkrafttreten des novellierten Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) zum 01. März 2010 durch dessen Regelung ersetzt werden.  
 
Nach § 39 Absatz 5 Nr. 2 und 3 BNatSchG wird es zukünftig verboten sein, im 
Zeitraum vom 01. März bis 30. September Gehölz- und Röhrichtschnitte 
vorzunehmen.  
 
Insofern wird auf den nunmehr um zwei Wochen vorgezogenen Verbotszeitraum 
für die Planung und Durchführung von Gehölzpflegemaßnahmen ab diesem Jahr 
hingewiesen. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung (Durchwahl:04307/811-118). 
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